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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2784/J-NR/88, 
betreffend Überprüfung der Subventionsvergabe an den Öster

reichischen Turnerbund gemäß § 3 Verbotsgesetz und Art. 4 
und 9 des Staatsvertrages von Wien, die die Abgeordneten 

Smo11e und Genossen am 12. Oktober 1988 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen An
frage Nr. ll68/J-NR/87, gestellt am 4.11.1987 und beantwor
tet am 22.12.1987 und darf meine damaligen Aussagen wieder

holen: 

ad 1) 

"Die von meinem Ressort durchgeführte Sportförderung richtet 
sich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die 
Förderung des Sportes aus Bundesmitteln. Wenn nach den dort 
enthaltenen Kriterien eine Förderung angebracht erscheint, 
erfolgt diese. Die bisherige Förderung des Österreichischen 

Turnerbundes erfolgte nach Maßgabe dieses Gesetzes und 
selbstverständlich werde ich auch künftig bestehende Gesetze 
einhalten. 
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Die Frage nationalsozialistischer Wiederbetätigung ist nicht 
von meinem Ressort zu prüfen, sondern obliegt den Behörden. 
die die einschlägigen Gesetze zu vollziehen haben. 

Die Problematik, ob ein Verein nationalsozialistisches Ge~ 
dankengut pflegt ist aufgrund der Bestimmungen der §§ 3a-3g 
des Nationalsozialistengesetzes 1974, BGB1.Nr. 25 in der 
Fassung Nr. 82/1975 zu beurteilen. 

Diese Bestimmungen enthalten jedoch strafrechtliche Tatbe
stände, deren Beurteilung den Strafgerichten obliegt. Daher 

kann das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

keine Aussage darüber treffen, ob der Österreichische 

Turnerbund sich im nationalsozialistischen Sinne betätigt 

oder nicht. 

Auch die Frage, ob die Tätigkeit des Österreichischen 
Turnerbundes gegen Bestimmungen des Vereinsgesetzes ver

s~ößt, ist aufgrund der Bestimmungen des § 31 des Vereins

gesetzes 1951 vom Bundesministerium für Inneres zu beur
teilen. 

Gemäß Art. IX Z. 7 EGVG in der Fassung BGBl.Nr. 248/1986 

macht sich strafbar, wer nationalsozialistisches Gedankengut 

verbreitet, soferne die Tat nicht gerichtlich strafbar ist. 

Als zuständige Behörden fungieren die Bezirksverwaltungsbe

hörden bzw. die Bundespolizeibehörden." 

ad 2) 

Hiezu verweise ich auf die Antwort des Herrn Bundesministers 

für Inneres zur parlamentarischen Anfrage Nr. ll69/J-NR/87 

vom 22.12.1987. 
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